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Reines Wohngebiet
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Wohnhäuser

Wohnhäusern

Wohnhäuser

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk,
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist Stadt und dem Landschaftsverband
Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unver-
züglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

5.

oder Carport

§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 51 a Landeswassergesetz.
Eine direkte Einleitung des Niederschlagswassers in den Feldmarksee ist unzulässig. Die Niederschlags-
wasserbeseitigung ist nur als eine flächenhafte Versickerung über die belebte Bodenzone zulässig

15)

Im Reinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 3 (3) BauNVO (Läden und nicht störende Handwerks-
betriebe, kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
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Im Plangebiet können nach § 23 (5) BauN VO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur
Abstellräume und Flüssiggasbehälter als Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO zugelassen
werden. Je Aufstellplatz sind dabei maximal zwei Geräteabstellräume mit einer Gesamtgröße von maximal
10,00 qm Grundfläche zulässig.

Die externen Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen in der Gemarkung Füchtorf, Flur 143, Flurstück 76 
(Öko-Poolfläche „Füchtorfer Moor“) werden dem mit der Planung (Reines Wohngebiet und Verkehrsfläche) 
verursachten Eingriff anteilmäßig als Ausgleich zugeordnet.

entfällt

X

Reines Wohngebiet
s. Festsetzung Text Ziff. 14WR

5. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld 17.04.2012
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Im gesamten Bebauungsplan ist je Wohngebäude nur 1 Wohneinheit zulässig.
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

ÄNDERUNGSVERFAHREN  

Der Infrastrukturausschuss der Stadt hat am                     gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuchs
beschlossen, diese 6. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am                         ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat in der Zeit vom                      bis
                     einschließlich gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom                    bis                      gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am                      gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese
6. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

Diese 6. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom                     bis                  einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich
ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am                 gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 6. Änderung des
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 6. Änderung des Bebauungsplanes am
                   ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist die 6. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft getreten.
Sassenberg, den 

Bürgermeister

FÜR DIE 6. ÄNDERUNG

Erhöhung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,2 auf 0,25

Änderung und Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 2:
Erhöhung der zulässigen Grundfläche der Wohnhäuser von derzeit insgesamt 70,00 qm auf
insgesamt 90,00 qm. Beschränkung der maximalen Zahl der Wohneinheiten.

Änderung der textlichen Festsetzungen Nr. 4:
Erhöhung der zulässigen Grundfläche der Geräteabstellräume von derzeit 10,00 qm auf 15,00 qm.

Großzügige Zusammenfassung der überbaubaren Fläche unter Berücksichtigung der entstandenen
Gebäude

Hinweisliche Eintragung der vorhandenen Gasleitung in der Vennstraße

Aufnahme des Hinweises Nr. 6 zu Artenschutz
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6. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld 17.12.2013

Einschließlich der Änderungen gemäß Ratsbeschluß vom 09.11.1993
Einschließlich der 1. Änderung
Einschließlich der 2. Änderung
Einschließlich der 3. Änderung
Einschließlich der 4. Änderung
Einschließlich der Änderungen und Ergänzungen gemäß Ratsbeschluß vom 30.08.2007
Einschließlich der 5. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld 17.04.2012

„WOCHENENDHAUSGEBIET FELDMAK GMBH“ /

 „WOHNGEBIET FELDMARK“

Bei Dach Um- oder Ausbauten ist im Rahmen der Genehmigungsplanung der Nachweis zu erbringen, dass 
durch die Planung keine artenschutzrechtlichen Verbote gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden. (Hierzu ist 
durch den Vorhabenträger frühzeitig eine Abstimmung mit der ULB erforderlich.)
Zudem sollen Gehölzrodungen im Sinne des allgemeinen Artenschutzes nicht in der Brut- und Aufzuchtzeit 
(also nicht zwischen dem 01.03. – 30.09.) erfolgen.
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